
 
 

Anmerkungen zu den Anregungen und Hinweisen von der Amprion GmbH 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die betriebene Richtfunkstrecke „Marxheim, RF. 84“ 
innerhalb des Untersuchungsgebiets befindet und hiervon keine negativen Auswirkungen auf o.g. 

Richtfunkstrecke ausgehen.  

 

Das Vorkommen des Amprion-Nachrichtenkabels Hochheim – Wiesbaden - Ost, EK 9475, innerhalb 

des Untersuchungsgebiets Ostfeld wird zur Kenntnis genommen.  

 
In den vorbereitenden Untersuchungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich wird die 

grundsätzliche Machbarkeit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme geprüft. Einige Hinweise 

von Amprion GmbH beziehen sich auf die vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung, die dann 

in Angriff genommen wird, wenn die Stadtverordnetenversammlung die Satzung für eine 

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme beschlossen hat. Die übermittelten Hinweise werden im 

weiteren Verfahren berücksichtigt.  

 






















